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_________________________________ 

 
 

(Letzte) Rechtsbegehren: 

der Gesuchstellerin und Berufungsbeklagten anlässlich der mündlichen Verhand-
lung vom 12. März 2013 (Urk. 35 S. 1 f.): 
"1. Es sei vom Getrenntleben der Parteien seit dem 5. August 2012 Vormerk zu 

nehmen und es sei den Parteien das Getrenntleben auf unbestimmte Zeit zu 
bewilligen. 

2. Die Obhut über die beiden Kinder C._____, geb. tt.mm.2007, und D._____, 
geb. tt.mm.2011, sei der Gesuchstellerin zuzuteilen. 

3. Die eheliche Wohnung an der E._____-Str. …, … Zürich, mitsamt Hausrat 
sei der Gesuchstellerin und den Kindern zur alleinigen Benützung zuzuwei-
sen.  

4. Der Gesuchsgegner sei für berechtigt zu erklären, die Kinder C._____ und 
D._____ in den geraden Kalenderwochen sowohl am Montag als auch am 
Sonntag von 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr auf eigene Kosten zu sich oder mit 
sich auf Besuch zu nehmen.  
Zudem sei dem Gesuchsgegner ein gerichtsübliches Feiertagsbesuchsrecht 
einzuräumen.  

5. Die mit Verfügung der Einzelrichterin des BGZ vom 19. Dezember 2012 er-
richtete Besuchsbeistandschaft im Sinne von Art. 308 Abs. 2 ZGB sei auf-
recht zu erhalten.  

6. Der Gesuchsgegner sei zu verpflichten, der Gesuchstellerin für Pflege und 
Unterhalt der beiden Kinder Unterhaltsbeiträge von je Fr. 650.-- pro Kind (to-
tal Fr. 1'300.00) zuzüglich Kinderzulagen zu bezahlen, zahlbar rückwirkend 
ab Eingang des Eheschutzbegehrens unter Anrechnung des bereits Bezahl-
ten.  

7. Der Gesuchsgegner sei zu verpflichten, der Gesuchstellerin für sie persön-
lich eheliche Unterhaltsbeiträge in Höhe von Fr. 700.00 zu bezahlen, zahlbar 
rückwirkend ab Eingang des Eheschutzbegehrens unter Anrechnung des 
bereits Bezahlten.  

8. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zuzügl. 8% MwSt.) zulasten 
des Gesuchsgegners." 

 
des Gesuchsgegners und Berufungsklägers anlässlich der mündlichen Verhand-
lung vom 12. März 2013 (Urk. 37 S. 1 f.): 
1. Es sei vom Getrenntleben der Parteien seit dem 5. August 2012 Vormerk zu 

nehmen und es sei ihnen das Getrenntleben auf unbestimmte Zeit zu bewil-
ligen; 
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2. Es sei die eheliche Wohnung an der E._____-Strasse …, … Zürich, samt 
Hausrat und Mobiliar für die Dauer des Getrenntlebens der Gesuchstellerin 
und den Kindern zur alleinigen Benützung zuzuweisen; 

3. Es seien die Kinder, C._____, geb. tt.mm.2007 sowie D._____, geb. 
tt.mm.2011, für die Dauer des Getrenntlebens unter die Obhut der Mutter zu 
stellen;  

4. Es sei dem Gesuchsgegner ein grosszügigeres, ausgedehntes Besuchs-
recht an jedem zweiten Wochenende, jeweils von Freitagabend bis Mon-
tagmorgen, an jedem Mittwochnachmittag sowie 3 Wochen Ferien pro Jahr 
zuzusprechen; das Feiertagsbesuchsrecht sei gemäss nachfolgender Ziffer 
zu regeln. 

4.1. Es sei der Gesuchsgegner für berechtigt zu erklären, das Besuchsrecht zu-
sätzlich jährlich jeweils an Ostern (Karfreitag bis und mit Ostermontag) und 
Weihnachten (24. bis und mit 26. Dezember) auszuüben; Im Gegenzug er-
klärt sich mein Mandant einverstanden, dass die Gesuchstellerin jeweils die 
muslimischen Feiertage, wie zum Beispiel Bayram und Kurban Bayram, mit 
den Kindern feiern kann;  

4.2. Es sei die Mutter zu verpflichten, den Vater über alle wichtigen Ereignisse im 
Zusammenhang mit den Kindern unverzüglich zu informieren. Das Informa-
tionsrecht des Vaters soll festgehalten werden; 

5. Es sei eine Besuchsrechtsbeistandschaft im Sinne von Art. 308 Abs. 2 ZGB 
zu errichten;  

6. Es sei der Gesuchsgegner zu verpflichten, monatliche Unterhaltsbeiträge im 
Maximalumfang von Fr. 700.00, d.h. von Fr. 350.00 pro Kind, zuzüglich all-
fälliger Kinderzulagen zu leisten; 

 Auf die Zusprechung von Ehegattenunterhaltsbeiträgen sei zu verzichten. 
7. Die Anträge der Gesuchstellerin seien abzuweisen, soweit sie nicht mit den-

jenigen des Gesuchsgegners übereinstimmen, insbesondere sei der Antrag 
der Gesuchstellerin auf Leistung eines Prozesskostenvorschusses in der 
Höhe von Fr. 5000.00 abzuweisen;  

 alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge (zuzüglich 8% Mehrwertsteuer) 
 gemäss Gesetz. 
 
 

Urteil des Bezirksgerichtes Zürich, 5. Abteilung – Einzelgericht, 
vom 30. Dezember 2013 (Urk. 65 = Urk. 63 S. 58 ff.): 

"1. Das Begehren der Gesuchstellerin um Leistung eines Prozesskostenvor-
schusses wird abgewiesen.  

2. Es wird festgehalten, dass die Parteien seit dem 5. August 2012 getrennt le-
ben.  
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3. Die Obhut über die Kinder C._____, geboren am tt.mm.2007, und D._____, 
geboren am tt.mm.2011, wird der Gesuchstellerin zugeteilt. 
Die elterliche Sorge verbleibt bei beiden Parteien.  
Die Gesuchstellerin wird verpflichtet, den Gesuchsgegner über alle wichti-
gen Ereignisse im Zusammenhang mit den Kindern zu informieren.  

 4. Der Gesuchsgegner wird für berechtigt erklärt, die Kinder  
- bis Ende März 2014: jedes zweite Wochenende von Samstag, 10.00 

Uhr bis Sonntag, 19.00 Uhr,  
- ab 1. April 2014: jedes zweite Wochenende von Freitag, 17.00 Uhr bis 

Sonntag, 19.00 Uhr,  
in Jahren mit gerader Jahreszahl zusätzlich:  

 - von Karfreitag, 10.00 Uhr, bis Ostermontag, 19.00 Uhr  
 - an Weihnachten vom 24. Dezember bis 26. Dezember,  
 - am 31. Dezember,  

- von Pfingstsamstag, 10.00 Uhr bis Pfingstmontag, 19.00 Uhr, 
in Jahren mit ungerader Jahreszahl zusätzlich:  
- von Karfreitag, 10.00 Uhr, bis Ostermontag, 19.00 Uhr  
- am zweiten Tag der Weihnachtsfeiertage,  
- am 31. Dezember und 1. Januar des Folgejahres,  
auf eigene Kosten zu sich oder mit sich auf Besuch zu nehmen.  
Ausserdem wird der Gesuchsgegner für berechtigt erklärt, die Kinder ab 
dem Jahr 2014, erstmals ab den Frühlingsferien 2014, für die Dauer von 3 
Wochen pro Jahr auf eigene Kosten zu sich oder mit sich in die Ferien zu 
nehmen, wobei die ersten Ferien lediglich eine Woche am Stück betragen 
dürfen. Die Ausübung des Ferienbesuchsrechts hat der Gesuchsgegner 
mindestens drei Monate im Voraus mit der Gesuchstellerin abzusprechen.  
Die Gesuchstellerin wird für berechtigt erklärt, die Feiertage Bayram und 
Kurban Bayram mit den Kindern zu verbringen.  
Es bleibt den Parteien unbenommen, diese Besuchs- und Ferienregelung im 
gegenseitigen Einverständnis und in Absprache mit der Beiständin abzuän-
dern. 

5. Der Antrag auf Festlegung eines Besuchsrechts jeden Mittwochnachmittag 
wird abgewiesen.  

6. Die mit Verfügung vom 25. März 2013 für C._____, geboren am tt.mm. 
2007, und D._____, geboren am tt.mm.2011, angeordnete und mit Be-
schlüssen der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde der Stadt Zürich 
vom 7. Mai 2013 errichtete Besuchsbeistandschaft gemäss Art. 308 Abs. 2 
ZGB wird mit den bisherigen Aufgaben für die Beiständin fortgeführt.  

7. Die eheliche Wohnung an der E._____-Str. …, … Zürich, wird, inkl. Hausrat 
und Mobiliar, für die Dauer des Getrenntlebens der Gesuchstellerin und den 
Kindern zur alleinigen Benützung zugewiesen.  
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8. Der Gesuchsgegner wird verpflichtet, der Gesuchstellerin an den Unterhalt 
und die Erziehung der Kinder einen monatlichen Unterhaltsbeitrag in der 
Höhe von je Fr. 670.--, zuzüglich vertraglicher und/oder gesetzlicher Kinder-
zulagen, zu bezahlen; zahlbar monatlich im Voraus jeweils auf den Ersten 
eines jeden Monats, rückwirkend ab 6. August 2012. 

9. Der Gesuchsgegner wird verpflichtet, der Gesuchstellerin für sich persönlich 
für die Dauer des Getrenntlebens monatliche Unterhaltsbeiträge in der Höhe 
von Fr. 700.-- zu bezahlen; zahlbar monatlich im Voraus, jeweils auf den 
Ersten eines jeden Monats, rückwirkend ab 6. August 2012. 

10. Der Gesuchsgegner wird für berechtigt erklärt, die bis heute geleisteten Un-
terhaltsbeiträge (Kinderunterhaltsbeiträge gemäss Verfügung vom 2. Okto-
ber 2012; weitere belegte Zahlungen) an die zu bezahlenden Unterhaltsbei-
träge gemäss Ziffern 8 und 9 hiervor anzurechnen. 

11. Die Entscheidgebühr wird festgesetzt auf Fr. 4200.--. Die Kosten für die Er-
läuterung der Buchhaltung durch F._____, G._____, betragen  
Fr. 1490.40 (inkl. 8% MwSt.). 

12. Die Kosten werden zu 1/3 der Gesuchstellerin und zu 2/3 dem Gesuchsgeg-
ner auferlegt, jedoch zufolge Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege 
einstweilen auf die Gerichtskasse genommen. Eine Nachforderung gestützt 
auf Art. 123 ZPO bleibt vorbehalten.  

11. Der Gesuchsgegner wird verpflichtet, der Gesuchstellerin eine um 2/3 
reduzierte Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 2000.-- zu bezahlen 
(zuzüglich 8% Mehrwertsteuer). Die Entschädigung wird Rechtsanwältin 
lic. iur. Y._____ direkt aus der Gerichtskasse ausbezahlt. Die Forderung 
geht auf die Gerichtskasse über. Die Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 
ZPO bleibt vorbehalten.  

 12. (Schriftliche Mitteilung.) 
 13. (Rechtsmittelbelehrung.)" 
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Berufungsanträge: 

des Gesuchsgegners und Berufungsklägers (Urk. 64 S. 2): 
"1. Es sei in Abänderung von Ziff. 8 des Dispositivs des angefochtenen Ent-

scheides der vom Berufungskläger rückwirkend ab 6. August 2012 geschul-
dete Kindesunterhalt auf Fr. 400.00 pro Kind und Monat (zuzüglich allfälliger 
Kinderzulagen) festzusetzen; 

 2. es sei Ziff. 8 des Dispositivs des angefochtenen Entscheides vollumfänglich 
aufzuheben und zufolge fehlender finanzieller Leistungsfähigkeit des Beru-
fungsklägers auf die Zusprechung von Ehegattenunterhalt an die Beru-
fungsbeklagte abzusehen; 

 3 es seien Ziff. 12 und Ziff. 13 des Dispositivs des angefochtenen Urteils auf-
zuheben, es seien die erstinstanzlichen Kosten entsprechend dem Ausgang 
des vorliegenden Berufungsverfahren zu verlegen, und es sei die Zuspre-
chung der Prozessentschädigung von Fr. 2'000.00 an die Gesuchstellerin für 
das Verfahren vor der ersten Instanz aufzuheben; 

 4. es sei der vorliegenden Berufung die aufschiebende Wirkung zu erteilen; 
 5. alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten des Berufungsklä-

gers." 
 
der Gesuchstellerin und Berufungsbeklagten (Urk. 72 S. 2): 
"1. Die Berufungsklage vom 14. Januar 2014 sei in sämtlichen Punkten vollum-

fänglich abzuweisen und es sei das angefochtene Urteil in sämtlichen Punk-
ten vollumfänglich zu bestätigen. 

 2. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zuzügl. 8 % MwSt.) zulasten 
des Berufungsklägers." 
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Erwägungen: 

I. 

 1. Die Parteien heirateten am tt. August 2007. Aus ihrer Beziehung gin-

gen die gemeinsamen Töchter C._____, geboren am tt.mm.2007, und D._____, 

geboren am tt.mm.2011, hervor (vgl. Urk. 5/1). Seit dem 5. August 2012 leben sie 

getrennt. Mit Eingabe vom 17. August 2012 machte die Gesuchstellerin und Beru-

fungsbeklagte (fortan Gesuchstellerin) bei der Vorinstanz das vorliegende Ehe-

schutzverfahren rechtshängig (Urk. 1). Für den weiteren Verlauf des erstinstanzli-

chen Verfahrens kann auf die Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden. 

Mit Urteil vom 30. Dezember 2013 erliess die Vorinstanz betreffend Regelung des 

Getrenntlebens den voranstehenden Endentscheid (Urk. 65 = Urk. 63), welcher 

den Parteien am 6. Januar 2014 zugestellt wurde (Urk. 65). 

 2. Hiergegen erhob der Gesuchsgegner und Berufungskläger (nachfol-

gend Gesuchsgegner) mit Eingabe vom 14. Januar 2014 (Urk. 64) innert Frist Be-

rufung, wobei er die oben angeführten Anträge stellte. Überdies stellte er im 

Rahmen seiner Berufungsanträge einen Antrag auf aufschiebende Wirkung und 

ersuchte um unentgeltliche Rechtspflege und Rechtsverbeiständung für das Beru-

fungsverfahren. Die Gesuchstellerin nahm mit Eingabe vom 27. Januar 2014 zum 

Antrag auf aufschiebende Wirkung Stellung und stellte ebenfalls ein Armen-

rechtsgesuch (Urk. 69 S. 2). 

 3. Mit Beschluss vom 12. Februar 2014 nahm die Kammer davon Vor-

merk, dass die Dispositiv-Ziffern 1 bis 7 sowie 10 und 11 des erstinstanzlichen 

Entscheides in Rechtskraft erwachsen waren, und erteilte der Berufung in Bezug 

auf die Dispositiv-Ziffern 8 und 9 des angefochtenen Entscheides ab sofort im 

Umfang des monatlich Fr. 800.– übersteigenden Unterhaltsbeitrages die auf-

schiebende Wirkung. Entsprechend wurde der Gesuchsgegner verpflichtet, der 

Gesuchstellerin ab sofort für die Dauer des Verfahrens für den Unterhalt und die 

Erziehung der gemeinsamen Töchter einen monatlichen Unterhaltsbeitrag in der 
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Höhe von je Fr. 400.–, zuzüglich vertraglicher und/oder gesetzlicher Kinderzula-

gen, zu bezahlen, zahlbar monatlich im Voraus jeweils auf den Ersten eines jeden 

Monats. Im Übrigen wurde der Antrag des Gesuchsgegners, es sei seiner Beru-

fung die aufschiebende Wirkung zu erteilen, abgewiesen. Sodann wurde beiden 

Parteien mit nämlichem Entscheid die unentgeltliche Rechtspflege gewährt 

(Urk. 71). Die Berufungsantwort datiert vom 27. Februar 2014. Die Gesuchstelle-

rin stellte dabei die eingangs aufgeführten Anträge (Urk. 71 S. 2). Die Berufungs-

antwortschrift wurde dem Gesuchsgegner zur Kenntnisnahme zugestellt (Urk. 73). 

II. 

 1. Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bilden die Unterhaltsbeiträge 

an die Gesuchstellerin persönlich und die beiden gemeinsamen Töchter sowie die 

erstinstanzlichen Kosten- und Entschädigungsfolgen. Was die Besonderheiten 

des summarischen Verfahrens und die in Kinderbelangen zur Anwendung gelan-

gende uneingeschränkte Offizial- und Untersuchungsmaxime anbelangt, ist auf 

die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz zu verweisen (Urk. 65 S. 9 f. 

E. II.A.). Auf die Ausführungen der Parteien ist sodann im Folgenden nur insoweit 

einzugehen, als sie für die Entscheidfindung von Belang sind. 

 2.1 Die Vorinstanz verpflichtete den Gesuchsgegner zur Zahlung von mo-

natlichen Unterhaltsbeiträgen an die Gesuchstellerin und die Kinder in der Ge-

samthöhe von Fr. 2'040.– (Urk. 65 S. 60 Dispositiv-Ziffern 7 und 8). Dazu hielt sie 

fest, dass dem Gesamteinkommen der Parteien von Fr. 5'642.– ein Gesamtbedarf 

von Fr. 8'112.– gegenüber stehe, mithin ein Manko resultiere. Hieraus ergebe 

sich folgende Unterhaltsberechnung (Urk. 65 S. 53 E. II.5.1): 

    Einkommen Gesuchsgegner Fr. 5'642.– 
    abzüglich Bedarf Gesuchgegner Fr. 3'595.– 
    Unterhaltsverpflichtung  Fr. 2'047.– zzgl. Kinderzulagen 

 2.2 Der Gesuchsgegner verlangt mit der vorliegenden Berufung eine Re-

duktion der Unterhaltsbeiträge auf insgesamt Fr. 800.–. Er moniert, dass die von 

der Vorinstanz festgesetzte Unterhaltsberechnung in sein Existenzminimum ein-

greife. Wie von der Vorinstanz zutreffend festgehalten, generiere er sein Einkom-
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men aus seiner Einzelunternehmung H._____ (nachfolgend H._____). Zu Unrecht 

habe die Vorinstanz jedoch für die Ermittlung des Einkommens statt auf den 

Reingewinn auf seine Privatbezüge gemäss Buchhaltung der H._____ abgestellt. 

Diese hätten sich gemäss den Auskünften und Belegen des Buchhalters im Jahr 

2012 auf Fr. 67'705.25 belaufen, woraus die Vorinstanz auf ein monatliches Net-

toeinkommen von Fr. 5'642.– geschlossen habe. Der Reingewinn der H._____ 

habe sich indes im Jahr 2012 auf Fr. 52'646.41 belaufen, woraus sich ein monat-

liches Einkommen von Fr. 4'387.20 ergebe. Damit habe die Vorinstanz das mo-

natliche Nettoeinkommen um Fr. 1'254.80 zu hoch eingesetzt. Bei einem von der 

Vorinstanz festgesetzten Bedarf von monatlich Fr. 3'594.95 für den Gesuchsgeg-

ner und Unterhaltsbeiträgen von insgesamt Fr. 2'040.– werde somit in sein Exis-

tenzminimum eingegriffen. Die Vorinstanz habe selber ausgeführt, dass Eingriffe 

in die Substanz der Firma durch Privatbezüge in derselben Höhe wie 2012 nur 

durch eine markante Gewinnsteigerung oder über eine Erhöhung der Verschul-

dung realisierbar seien. Naturgemäss sei es ihm nicht möglich gewesen, anfangs 

Januar 2014 bereits aussagekräftige Angaben zum noch nicht erstellten Jahres-

abschluss 2013 der H._____ zu erhalten. Lediglich aus dem Kontoauszug sämtli-

cher Gutschriften des Jahres 2013 ergebe sich, dass sich die Zahlungen der 

H._____ an den Gesuchsgegner bis Ende Dezember 2013 auf rund Fr. 54'000.– 

abzüglich eines zurückzubezahlenden Vorschusses in der Höhe von Fr. 4'000.– 

belaufen würden. Damit aber würde der Gesuchsgegner weiterhin in die Substanz 

der Firma eingreifen müssen, um die von der Vorinstanz festgesetzten Unter-

haltsbeiträge bezahlen zu können. Es sei denn auch nicht richtig, dass die von 

ihm im Jahre 2012 getätigten Privatbezüge weiterhin regelmässig anfallen wür-

den. Diese hätten primär dazu gedient, die Mietzinskaution sowie die neue Woh-

nungseinrichtung zu bezahlen, nachdem die Gesuchstellerin das gesamte Mobili-

ar wie auch den Hausrat zur alleinigen Benützung erhalten habe. Schliesslich sei-

en die Steuern, diverse Schulden und die 3. Säule beglichen worden. Bezahle er 

Steuern und Schulden nicht, welche im Übrigen für eheliche Bedürfnisse einge-

gangen worden seien, so werde er betrieben. Eine Betreibung aber würde das 

Ende seiner selbständigen Existenz bedeuten, würden die Verträge mit den Ver-

sicherungsgesellschaften doch die Klausel enthalten, dass allfällige Betreibungen 
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gemeldet werden müssten. Dabei entspreche es ständiger Praxis, dass die Ver-

träge im Falle von Betreibungen umgehend aufgelöst würden, was zur Folge hät-

te, dass ihm die Existenzgrundlage entzogen würde. Vorliegend rechtfertige es 

sich nicht, auf die einmaligen Privatbezüge statt auf den Reingewinn des Ein-

kommens abzustellen (Urk. 64 S. 3 ff.).  

 2.3 Die Gesuchstellerin hält dem im Wesentlichen entgegen, die Umstän-

de, welche ein Abstellen auf die Privatbezüge des Gesuchsgegners gemäss 

Buchhaltung 2012 anstatt auf den Reingewinn seiner Einzelfirma rechtfertigen 

würden – insbesondere unüberwindbare Zweifel an der ordnungsgemässen 

Buchhaltung –, seien von der Vorinstanz zutreffend dargelegt worden. Dass sich 

der Gesuchsgegner nicht um die Schaffung klarer Verhältnisse bemüht habe, 

müsse sich zu seinen Ungunsten auswirken. Sodann habe der Gesuchsgegner im 

erstinstanzlichen Verfahren mehrmals ausgeführt, dass er eine Steigerung des 

Gewinnes erwarte, die Unternehmung die ersten beiden kritischen Jahre gut 

überstanden habe und er zuversichtlich sei, was die Zukunft betreffe. Nun führe er 

aus, dass sich die Gewinnsituation im 2013 gegenüber dem 2012 nicht wesentlich 

verändert habe und reiche dazu einen Kontoauszug der UBS per 31. Dezember 

2013 ins Recht. Er bringe diesbezüglich vor, dass nur die Überweisungen der  

H._____ Lohnbestandteile seien. Es sei aber wiederum nicht klar, ob auch die 

zahlreichen Überweisungen der verschiedenen Versicherungen Lohn darstellen 

würden (Provisionen). Gemäss seinen eigenen Aussagen arbeite der Gesuchs-

gegner nur auf Provisionsbasis. Die Provisionen würden auf das Postkonto der 

Firma gehen und auf sein UBS-Konto komme dann das, was übrig bleibe, um 

seine Rechnungen zu bezahlen. Später habe er gesagt, die Provisionen würden 

auf sein UBS-Konto bezahlt, dessen Auszüge er eingereicht habe. Einmal mehr 

schaffe der Gesuchsgegner hier Verwirrung. Es sei wohl davon auszugehen, dass 

die Überweisungen und die Provisionen Lohn darstellen würden. Alles andere 

würde bedeuten, dass seine Provisionen auf den verschiedenen Konti hin und her 

geschoben werden müssten. Schon allein aus diesem einen Kontobeleg gehe 

hervor, dass die H._____ einen Gewinn erwirtschaftet habe (Fr. 57'895.90 im 

Vergleich zum Gewinn 2012 von Fr. 52'646.41). Dass das am 23. Juli 2013 über-

wiesene Guthaben von Fr. 4'000.–, betitelt mit "Lohn", ein zurückzubezahlender 
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Vorschuss sein solle, werde ausdrücklich bestritten. Es sei entgegen den Ausfüh-

rungen des Gesuchsgegners nicht logisch, dass die H._____ im 2012 eine positi-

ve Entwicklung festgestellt habe, nur weil sie im Vorjahr bei Null gestartet sei. 

Manch einer müsse schon im ersten Jahr einen ersten Kredit aufnehmen, um die 

Startjahre der Selbständigkeit zu überstehen. Die H._____ habe glücklicherweise 

vom 2011 ins 2012 einen Gewinn erzielen können, weshalb die Vorinstanz zu 

Recht eine gute Prognose für die Zukunft der H._____ habe stellen dürfen. Sie 

habe bis jetzt jedes Jahr einen Gewinn erzielen können. Der Gesuchsgegner an-

erkenne, dass er Privatbezüge im den ausgewiesenen Gewinn überschreitenden 

Mass bezogen habe. Dies sei ja auch aus der Buchhaltung ersichtlich. Die Vo-

rinstanz habe sich mit diesen Vorbringen auseinandergesetzt und dazu ausge-

führt, dass es nicht angehen könne, dass er eine Geschäftspolitik betrieben habe, 

bei welcher er im Vergleich zum Geschäftsgang zu viele Bezüge getätigt habe, 

dies aber nicht mehr möglich sein solle, sobald es um erhöhte familiäre Unter-

haltspflichten gehe. Diese Begründung treffe ins Schwarze. Während der letzten 

beiden Jahre seit der Trennung der Ehegatten habe der Gesuchsgegner augen-

scheinlich auf gleich grossem Fuss weiter wie vor der Trennung gelebt, während-

dem die Gesuchstellerin und die beiden Kinder beim Sozialamt anstehen und je-

den Franken drehen müssten. Der Gesuchsgegner gehe mehrmals in der Woche 

auswärts essen, leiste sich eine teure 3-Zimmerwohnung, besitze über seine Ein-

zelfirma mehrere Autos und Telefone und könne auch diverse Privatbezüge über 

die Firma abrechnen lassen, welche in seinem Bedarf dennoch berücksichtigt 

worden seien. Schliesslich sei anzumerken, dass der Gesuchsgegner als selb-

ständigerwerbender Versicherungsagent nicht der Einzige sei, der auf einen rei-

nen Betreibungsregisterauszug angewiesen sei. Jeder Unterhaltsverpflichtete im 

Mankofall, der auf Wohnungssuche sei, werde ebenso schwer in seiner Existenz 

gefährdet. Bei der Notbedarfsrechnung werde nach ständiger Rechtsprechung 

ohne Weiteres in Kauf genommen, dass Betreibungen vom Steueramt und von 

Drittgläubigern eintreffen würden. Es bestehe kein Grund, den Gesuchsgegner in 

Bezug auf mögliche Betreibungen hier gesondert zu behandeln. Nach dieser 

Sachdarstellung bestehe aber wie gesagt gar kein Grund für eine Angst vor Be-

treibungen. Gemäss den Erwägungen der Vorinstanz sei ja nur dann ein Eingriff 
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in die Unternehmenssubstanz zu erwarten, wenn die H._____ keinen Gewinn er-

wirtschafte. Dass sie einen Gewinn erwirtschafte, dürfe aber erwartet werden. Die 

Befürchtungen des Gesuchsgegners, dass ein Kreditbezug ihm in Zukunft als 

Lohnbestanteil angerechnet würde, seien unbegründet. Wie die Vorinstanz zu 

Recht ausgeführt habe, dürfe sowieso nur für eine beschränkte Zeit vom Eigen-

kapital gezehrt werden. In einem späteren Scheidungsverfahren werde die ge-

samte Situation des Gesuchsgegners und der H._____ neu beurteilt. Sollte sich 

herausstellen, dass die H._____ entgegen den Erwartungen keinen Gewinn er-

wirtschaftet habe, würde sein Einkommen nicht mehr anhand der Privatbezüge 

berechnet werden und ein heute bezogener Kredit würde unbeachtet bleiben. Im 

Weiteren werde auf die Erwägungen im angefochtenen Urteil verwiesen. Das Ur-

teil der Vorinstanz vom 30. Dezember 2013 sei vollumfänglich zu bestätigen. Dem 

Gesuchsgegner sei ein monatliches Einkommen von Fr. 5'642.– anzurechnen und 

der Unterhaltsbeitrag von insgesamt Fr. 2'040.– sei zu bestätigen (Urk. 72 S. 2 

ff.). 

 2.4 Hinsichtlich der theoretischen Ausführungen zur Berechnung des Ein-

kommens von selbständig Erwerbenden kann auf die grundsätzlich richtigen Aus-

führungen der Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 65 S. 34 ff. E. II.E.3.2. lit. d). 

Bereits vor Vorinstanz unbestritten geblieben und belegt war, dass der Gesuchs-

gegner alleiniger Inhaber der H._____ ist und diese Einzelfirma im August 2011 

gegründet wurde. Damit lag im Zeitpunkt des vorinstanzlichen Verfahrens ledig-

lich eine Buchhaltung für fünf Monate des Jahres 2011 und eine vollständige 

Buchhaltung für das Jahr 2012 vor. Damit war es nicht möglich, der Rechtspre-

chung entsprechend auf mehrere Jahre abzustellen, um so allfälligen Schwan-

kungen gerecht zu werden und einen repräsentativen Durchschnittswert des Un-

ternehmergewinnes errechnen zu können (vgl. Urk. 65 S. 36 E. II.E.3.2. lit. e). 

Vorliegend unbestritten geblieben ist sodann, dass für die Berechnung des Ein-

kommens des Gesuchsgegners auf die zweite vom Gesuchsgegner eingereichte 

Buchhaltung (Bilanz und Erfolgsrechnung) für das Jahr 2012 mit Stichtag 31. De-

zember 2012, datiert vom 23. Mai 2013, abzustellen ist (vgl. Urk. 65 S. 36 E. 

II.E.3.2. lit. f) sowie dass hiernach die H._____ im 2012 einen Reingewinn von 

Fr. 52'646.41 erwirtschaftet hat und die Privatbezüge des Gesuchsgegners sich 
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auf Fr. 67'705.25 belaufen haben (vgl. Urk. 65 S. 36 E. II.E.3.2. lit. e und f; Urk. 

48). Strittig dahingegen ist, ob in Bezug auf das Einkommen auf den Reingewinn 

oder die Privatbezüge des Gesuchsgegners abzustellen ist. Die Vorinstanz stellte 

auf die Privatbezüge ab (Urk. 65 S. 39 ff. E. II.E.3.2. lit. g und j). 

 2.5 Die Vorinstanz erwog im angefochtenen Entscheid diesbezüglich unter 

Hinweis auf den Entscheid LQ090109 der hiesigen Kammer vom 19. März 2012, 

es sei bei einem Vergleich mit dem gemäss Buchhaltung erzielten Gewinn augen-

fällig, dass die unbestrittenen Privatbezüge in der Höhe von Fr. 67'705.25 nicht 

vollständig durch das betriebliche Ergebnis hätten finanziert werden können. Die 

Privatbezüge seien vielmehr zulasten der Unternehmenssubstanz erfolgt und hät-

ten zur Verminderung des Eigenkapitals geführt. Der Gesuchsgegner halte dafür, 

dass dies nicht weiterhin möglich sei, da ansonsten die Firma Schaden nehme 

(Urk. 55 S. 5). Es sei klar, dass Privatbezüge in der getätigten Höhe auf Dauer 

nur durch eine markante Gewinnsteigerung oder über eine Erhöhung der Ver-

schuldung realisierbar sei. Gleichwohl müsse sich der Gesuchsgegner seine an 

sich nicht seinem eigentlichen Einkommen aus der H._____ entsprechende, im 

Jahr 2012 gelebte Lebenshaltung bei der Bestimmung der wirtschaftlichen Leis-

tungsfähigkeit anrechnen lassen, liege doch ein klarer Mankofall vor. Es könne 

nicht angehen, dass der Gesuchsgegner eine Geschäftspolitik betrieben habe, bei 

welcher er im Vergleich zum Geschäftsgang zu viele Bezüge getätigt habe, dies 

aber nicht mehr möglich sein solle, sobald es um erhöhte familiäre Unterhalts-

pflichten gehe. Dies umso mehr, als die von ihm für die Höhe der Privatbezüge 

vorgebrachte Begründung der Notwendigkeit der Schuldenabzahlung nicht belegt 

sei, es mithin nicht glaubhaft sei, dass der Gesuchsgegner mit dem Einkommen 

bzw. den hohen Privatbezügen Schulden bezahlt habe und solche weiter bezah-

len müsse. Bei der im summarischen Verfahren massgeblichen kurz- bis mittel-

fristigen Perspektive, die vom Gesuchsgegner zudem selber bis Sommer/Ende 

2014 terminiert worden sei (Urk. 55 S. 5), rechtfertige es sich, grundsätzlich das 

Einkommen des Gesuchsgegners anhand der tatsächlich aus der Unternehmung 

bezogenen geldwerten Leistungen zu ermitteln. Eine wie beschrieben geartete 

Geschäftspolitik sei dem "Unternehmer-Ehegatten" für eine beschränkte Zeit zu-

mutbar. Dies umsomehr, als der Gesuchsgegner selber davon ausgehe, dass 
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sich die Firma positiv entwickle und in die Gewinnzone komme (Prot. Vi S. 33 und 

45; Urk. 55 S. 5). Dies habe sie gemäss den Unterlagen ja bereits von 2011 aufs 

Jahr 2012 getan. Klar sei dabei, dass die Gewinnsteigerung des Betriebs markant 

sein müsse, umsomehr als die vom Gesuchsgegner angegebenen besonders 

schwierigen ersten zwei Jahre bereits vorüber seien. Es folge daraus, dass die 

Substanz der Firma durch Privatbezüge in der erwähnten Höhe nicht mehr gleich 

stark wie im Jahr 2012, notabene dem ersten vollen Geschäftsjahr der Unterneh-

mung, aufgrund der erwarteten und auch zu erreichenden Gewinnsteigerung an-

gegriffen werde. Die Möglichkeit und Zumutbarkeit der Erhöhung der Verschul-

dung des Unternehmens sei bei dieser Sachlage damit gar nicht mehr näher zu 

prüfen. Ein Überleben der Unternehmung scheine damit gesichert. Es sei daher 

für die Berechnung des Einkommens des Gesuchsgegners auf seine Privatbezü-

ge abzustellen (Urk. 65 S. 39 ff. E. II.E.3.2. lit. g und j). 

 2.6 Sowohl die Vorinstanz als auch die Gesuchstellerin wollen mit überein-

stimmenden Überlegungen dieselben Rechtsfolgen wie im von der Vorinstanz zi-

tierten Entscheid LQ090109 der hiesigen Kammer vom 19. März 2012 angewen-

det wissen (vgl. Urk. 65 S. 34 ff. E. II.E.3.2. lit. d ff.; Ziff. 2.3 und Ziff. 2.5 vorste-

hend). Dabei verkennen sie, dass die Rechts- und Sachlage eine andere als die-

jenige im vorliegenden Verfahren war. Im zitierten Entscheid ging es um die Ab-

änderung von vorsorglichen Massnahmen in einem bereits rechtshängigen 

Scheidungsverfahren. Der damalige Gesuchsteller verlangte eine Reduktion sei-

ner Unterhaltsverpflichtung ab Stellung seines entsprechenden Begehrens. Es 

ging folglich nicht – wie vorliegend – um die Festlegung einer rückwirkenden Un-

terhaltsverpflichtung. Weiter war die wirtschaftliche Situation des damaligen Ge-

suchstellers während der Ehe und nach der Trennung eine andere. Die Leistungs-

fähigkeit des damaligen Gesuchstellers betrug ein Vielfaches von derjenigen des 

Gesuchsgegners im vorliegenden Verfahren. Auch lag kein Mankofall vor. Sodann 

war der damalige Gesuchsteller bereits sehr lange selbständig, wohingegen der 

Gesuchsgegner eine sehr junge Einzelfirma betreibt. Aufgrund der divergierenden 

Rechts- und Sachlage kann vorliegend nicht synonym verfahren werden.  
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 2.7 Die H._____ hat im Jahre 2012 einen Reingewinn von Fr. 52'646.41 

erwirtschaftet und die Privatbezüge des Gesuchsgegners haben sich im gleichen 

Zeitraum auf Fr. 67'705.25 belaufen (vgl. Ziff. 2.4 vorstehend). Inwiefern der Ge-

suchsgegner 2013 eine Gewinnsteigerung erzielen konnte, welche ein höheres 

Einkommen garantiert, ohne dass der Gesuchsgegner weiterhin in die Substanz 

der Einzelunternehmung eingreifen muss, ist derzeit noch nicht ersichtlich. Zu be-

achten ist indes, dass – entgegen der Ansicht der Vorinstanz – die Gewinnsteige-

rung des Jahres 2011 verglichen mit dem Jahr 2012 nicht derart gewesen war, als 

dass daraus auf eine Gewinnsteigerung im Jahr 2013 geschlossen werden könn-

te, welche den Betrag von rund Fr. 14'700.– (rund Fr. 67'700.– abzüglich rund 

Fr. 53'000.– Reingewinn) einfach kompensieren liesse (Jahresgewinn 2011 für 

die Dauer vom 1. August 2011 bis 31. Dezember 2011: Fr. 20'635.41; Jahresge-

winn 2012 für die Dauer vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012: 

Fr. 52'646.41. Dies ergibt umgerechnet auf das gesamte Jahr eine Gewinnsteige-

rung von Fr. 3'122.–). Selbst die Vorinstanz kam zum Schluss, dass die hier ge-

nannten Privatbezüge nicht vollständig durch das betriebliche Ergebnis hätten fi-

nanziert werden können und vielmehr zulasten der Unternehmenssubstanz erfolgt 

seien, was eine Verminderung des Eigenkapitals (Definanzierung) bewirkt habe. 

Ebenso kam die Vorinstanz zum Schluss, dass Privatbezüge in der getätigten 

Höhe auf Dauer nur durch eine markante Gewinnsteigerung oder über eine Erhö-

hung der Verschuldung realisierbar sei (Urk. 65 S. 41 E. II.3.2. lit. g). Bei vorlie-

gendem Eigenkapital von weniger als Fr. 20'000.– zu Beginn des Jahres 2013 

(exakt Fr. 18'558.26) erscheint indes ein weiteres Eingreifen in die Unterneh-

menssubstanz in der Höhe von rund Fr. 14'700.– pro Jahr nicht als zukunftswei-

send, sondern allenfalls gar als existenzgefährdend. Sodann ist zu beachten, 

dass gerade im Jahr 2012 die Trennung der Parteien erfolgt ist (Urk. 13/3: Miet-

vertrag Beginn 1. August 2012), welche naturgemäss einen finanziellen Mehrauf-

wand nach sich zog, was gewisse einmalige Auslagen zu rechtfertigen vermag. 

Nebenbei sei bemerkt, dass bei den vorliegenden Zahlen auch nicht von einem 

aufwendigen Lebensstil des Gesuchsgegners gesprochen werden kann. Inwiefern 

der Gesuchsgegner in regelmässiger Weise aus der Einzelunternehmung mehr 

bezieht, als er als Reingewinn ausweist, was das Heranziehen der Privatbezüge 
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zur Einkommensberechnung rechtfertigen würde, ist angesichts des jungen Alters 

seiner Firma derzeit noch nicht ersichtlich bzw. erwiesen. Der Gesuchsgegner 

bringt diesbezüglich vor, es seien ihm von der H._____ im 2013 rund Fr. 50'000.– 

gutgeschrieben worden. Dass er derzeit mehr beziehe als er angebe, stellt eine 

blosse Behauptung dar. Nur weil seine Provisionen allenfalls auf den verschiede-

nen Konti hin und her geschoben werden müssen, kann nicht darauf geschlossen 

werden, auch die Provisionen stellten Lohn dar. Selbst wenn sich der Gesuchs-

gegner hinsichtlich seiner Privatbezüge einschränken würde – was er auch wird 

tun müssen –, müsste er bei einem jährlichen Reingewinn von rund Fr. 53'000.– 

und einem angerechneten Einkommen von Fr. 67'705.25 nach wie vor in die Sub-

stanz seines Einzelunternehmens eingreifen. Es kann folglich keine Rede davon 

sein, dass ein Überleben der Unternehmung damit als gesichert erscheint. Viel-

mehr ist derzeit bei einem angerechneten Einkommen von Fr. 67'705.25 von ei-

nem Eingriff in das Existenzminimum des Gesuchsgegners auszugehen, was un-

zulässig ist. Der Vorinstanz und der Gesuchstellerin ist aber dahingehend zuzu-

stimmen, dass vom Gesuchsgegner respektive seiner H._____ eine Gewinnstei-

gerung zu erwarten sein wird. Wie bereits erwähnt, liegt ein Mankofall vor, mithin 

vermag der Gesuchsgegner seinen familiären Verpflichtungen im gegenwärtigen 

Zeitpunkt nicht nachzukommen. Seine selbständige Erwerbstätigkeit vermag sich 

auf Dauer nur zu rechtfertigen, wenn diese sich als gewinnbringend herausstellt. 

Andernfalls stellt sich in einem allfälligen Scheidungsverfahren alsdann unter Um-

ständen die Frage nach einem hypothetischen Einkommen. Nach dem Gesagten 

ist die Berufung gutzuheissen und von einem Einkommen in der Höhe des Rein-

gewinns 2012 auszugehen, könnte sich ein weiterer Eingriff in die Substanz des 

Unternehmens bei fehlender Gewinnsteigerung doch realistischerweise existenz-

gefährdend auswirken. Diesfalls würde auch die Leistungsfähigkeit des Gesuchs-

gegners geschmälert, wenn nicht gar verschwinden, was letztlich auch der Ge-

suchstellerin für die Zukunft mehr Nach- als Vorteile verschaffen würde. 

 2.8 Bei einem monatlichen Einkommen von umgerechnet Fr. 4'387.20 

(Fr. 52'646.41 / 12) und einem monatlichen Bedarf des Gesuchsgegners von 

Fr. 3'594.95 verbleibt ein Überschuss von Fr. 792.25. Damit rechtfertigt es sich, 

antragsgemäss zu verfahren und die Unterhaltsbeiträge auf Fr. 400.– je Kind, zu-
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züglich vertraglicher und/oder gesetzlicher Kinderzulagen, festzusetzen; zahlbar 

monatlich im Voraus jeweils auf den Ersten eines jeden Monats, rückwirkend ab 

6. August 2012. Der Antrag auf die Festsetzung von Unterhaltsbeiträgen für die 

Gesuchstellerin persönlich ist daher mangels finanzieller Leistungsfähigkeit des 

Gesuchsgegners abzuweisen. 

III. 

 1. Der Gesuchsgegner beantragt, die Kosten- und Entschädigungsfolgen 

des vorinstanzlichen Verfahrens seien gemäss dem Ausgang des Berufungsver-

fahrens neu zu regeln. Die Vorinstanz erwog, dass sich die Parteien in den meis-

ten Punkten im Verlaufe des (erstinstanzlichen) Verfahrens geeinigt hätten. Einer 

der Hauptstreitpunkte habe die finanzielle Situation, insbesondere diejenige des 

Gesuchsgegners, und die Frage der Unterhaltsbeiträge gebildet, in welcher die 

Gesuchstellerin vollständig obsiegt habe. Sie auferlegte die Prozesskosten daher 

zu zwei Dritteln dem Gesuchsgegner und zu einem Drittel der Gesuchstellerin 

(vgl. Urk. 65 E. II.H.1. ff.). Im Berufungsverfahren wird die Unterhaltsverpflichtung 

des Gesuchsgegners nunmehr deutlich reduziert. Insgesamt erscheint daher für 

das erstinstanzliche Verfahren eine hälftige Kostenverteilung als angemessen. 

Zufolge Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung sind diese Kosten einst-

weilen auf die Gerichtskasse zu nehmen. Die Parteien sind darauf hinzuweisen, 

dass sie gemäss Art. 123 ZPO zur Nachzahlung verpflichtet sind, sobald sie dazu 

in der Lage sind. Die Parteientschädigungen sind wettzuschlagen. 

 2.1 Die Gerichtsgebühr für das Berufungsverfahren ist in Anwendung von 

§ 12 Abs. 1 und 2 in Verbindung mit §§ 5 Abs. 1, 6 Abs. 2 lit. b und 8 Abs. 1 GebV 

OG auf Fr. 3'000.– festzulegen. Im Berufungsverfahren obsiegt der Gesuchsgeg-

ner gänzlich. Ausgangsgemäss sind die Kosten des Berufungsverfahrens der Ge-

suchstellerin vollumfänglich aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Zufolge Gewäh-

rung der unentgeltlichen Prozessführung sind die der Gesuchstellerin auferlegten 

Kosten einstweilen auf die Gerichtskasse zu nehmen. Die Gesuchstellerin ist da-

rauf hinzuweisen, dass sie gemäss Art. 123 ZPO zur Nachzahlung verpflichtet ist, 

sobald sie dazu in der Lage ist. 
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 2.2 Ausgehend von der Auferlegung der Gerichtskosten ist die Klägerin zu 

verpflichten, dem Beklagten eine volle Prozessentschädigung zu bezahlen. Ge-

stützt auf die §§ 6 Abs. 1 in Verbindung mit 5 Abs. 1, 6 Abs. 3, 11 Abs. 1 sowie 13 

Abs. 1 und 2 der Verordnung über die Anwaltsgebühren (AnwGeb V) erscheint 

eine volle Entschädigung von 1'800.– als angemessen. Eine Entschädigung für 

die Mehrwertsteuer wurde nicht beantragt, weshalb diesbezüglich nichts zuzu-

sprechen ist (ZR 104/2005 Nr. 76 S. 291 ff., 108/2009 Nr. 6 S. 18 ff.). Da die zu-

zusprechende Prozessentschädigung von Fr. 1'800.– bei der Gesuchstellerin vo-

raussichtlich nicht einbringlich sein wird, ist sie Rechtsanwältin lic. iur. X._____ di-

rekt aus der Gerichtskasse auszurichten, wobei der Anspruch mit der Ausrichtung 

auf den Kanton übergeht (Art. 122 Abs. 2 ZPO). Daher bleibt auch diesbezüglich 

die Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO vorbehalten. 

Es wird erkannt: 

1. In Abänderung von Dispositiv-Ziffer 8 des Urteils des Bezirksgerichtes Zü-

rich, 5. Abteilung – Einzelgericht, vom 30. Dezember 2013 (Geschäfts-Nr. 

EE120285-L/U) wird der Gesuchsgegner verpflichtet, der Gesuchstellerin an 

den Unterhalt und die Erziehung der Kinder einen monatlichen Unterhalts-

beitrag in der Höhe von je Fr. 400.–, zuzüglich vertraglicher und/oder ge-

setzlicher Kinderzulagen, zu bezahlen; zahlbar monatlich im Voraus jeweils 

auf den Ersten eines jeden Monats, rückwirkend ab 6. August 2012. 

2. In Abänderung von Dispositiv-Ziffer 9 des Urteils des Bezirksgerichtes Zü-

rich, 5. Abteilung – Einzelgericht, vom 30. Dezember 2013 (Geschäfts-Nr. 

EE120285-L/U) wird der Antrag auf Festsetzung von Unterhaltsbeiträgen für 

die Gesuchstellerin persönlich abgewiesen. 

3. In Abänderung von Dispositiv-Ziffer 12 des Urteils des Bezirksgerichtes Zü-

rich, 5. Abteilung – Einzelgericht, vom 30. Dezember 2013 (Geschäfts-Nr. 

EE120285-L/U) werden die Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens den 

Parteien je zur Hälfte auferlegt, jedoch zufolge Gewährung der unentgeltli-
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chen Rechtspflege einstweilen auf die Gerichtskasse genommen. Die Nach-

zahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO bleibt vorbehalten. 

4. In Abänderung von Dispositiv-Ziffer 13 des Urteils des Bezirksgerichtes Zü-

rich, 5. Abteilung – Einzelgericht, vom 30. Dezember 2013 (Geschäfts-Nr. 

EE120285-L/U) werden für das erstinstanzliche Verfahren keine Parteient-

schädigungen zugesprochen.  

5. Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 3'000.– festgesetzt. 

6. Die Gerichtskosten für das zweitinstanzliche Verfahren werden der Gesuch-

stellerin auferlegt, jedoch zufolge Gewährung der unentgeltlichen Rechts-

pflege einstweilen auf die Gerichtskasse genommen. Die Nachzahlungs-

pflicht gemäss Art. 123 ZPO bleibt vorbehalten. 

7. Die Gesuchstellerin wird verpflichtet, dem Gesuchsgegner für das Beru-

fungsverfahren eine volle Parteientschädigung von Fr. 1'800.– zu bezahlen. 

Diese Entschädigung wird der Rechtsvertreterin der Gesuchstellerin, 

Rechtsanwältin lic. iur. Y._____, direkt aus der Gerichtskasse ausgerichtet. 

Der Anspruch auf die unerhältliche Parteientschädigung geht im Umfang von 

Fr. 1'800.– auf die Gerichtskasse über. Die Nachzahlungspflicht der Ge-

suchstellerin gemäss Art. 123 ZPO bleibt vorbehalten. 

8. Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie an das Bezirksgericht Zürich, 

5. Abteilung – Einzelgericht, je gegen Empfangsschein. 

Nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist gehen die erstinstanzlichen 

Akten an die Vorinstanz zurück. 

9. Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 

30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 

1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be-

schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder 

Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 

des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). 
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Dies ist Entscheid über vorsorgliche Massnahmen im Sinne von Art. 98 BGG.  

Es handelt sich um eine vermögensrechtliche Angelegenheit. Der Streitwert beträgt 
über Fr. 30'000.–. 

Die Beschwerde an das Bundesgericht hat keine aufschiebende Wirkung. 

Hinsichtlich des Fristenlaufs gelten die Art. 44 ff. BGG. 
 
Zürich, 27. Juni 2014 

 
Obergericht des Kantons Zürich 

I. Zivilkammer 
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